
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1959/3/6 3Ob73/59,
1Ob346/60

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.03.1959

Norm

AußStrG §9 B1

Rechtssatz

Gegen einen Beschluß des Vormundschaftsgerichtes, womit das Vermögen der Mündel bei einer Gesellschaft

ziffernmäßig festgestellt wird, hat letztere keine Rekurslegitimation.

Entscheidungstexte

3 Ob 73/59

Entscheidungstext OGH 06.03.1959 3 Ob 73/59

1 Ob 346/60

Entscheidungstext OGH 07.10.1960 1 Ob 346/60
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